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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Übersicht über
die Leistungen
der AHV/ IV
Das Lez'sttzng.yange&or t/er ,4//F/
7F ist vz'e^a/tzg, z/oc/z z« seinen
Graniizizgezz nzzr wenig bekannt.
Können Sïe einen C/ierè/z'cA: über
c/ie aktzze/ien LezitzzngjaHgefro/e
t/er A//F//F verm/tte/n?

Grundlage für die Leistungen
Volle Leistungen der AHV/IV
setzen grundsätzlich eine volle
Beitragspflicht voraus, denn Bei-
tragslücken führen in der Regel zu
Rentenkürzungen

Zielsetzungen der AHV/IV
Nach der Bundesverfassung sol-
len die AHV/IV den Existenzbe-
darf angemessen decken, also das
«Existenzminimum» im Alter, bei
Invalidität oder beim Tod des
«Ernährers» sichern: die «Fort-
führung der gewohnten Lebens-

haltüng» soll erst zusammen mit
den Leistungen der zweiten und
dritten Säule, d.h. der Pensions-
kassen und der Selbstvorsorge,
gesichert sein.

Die Leistungen der Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHV)
Bei der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung (AHV) stehen
folgende Geldleistungen, insbe-
sondere Renten an Betagte und
Hinterbliebene, zur Verfügung
(Stand 1990, monatlich, siehe Ta-
belle):

Geldleistungen der AHV

Die Leistungen
der Invalidenversicherung (IV)
Bei der Invalidenversicherung
(IV) gilt der Grundsatz: «Einglie-
derung vor Renten!» Bevor also
Renten zugesprochen werden
können, muss abgeklärt werden,
ob eine Eingliederung oder Wie-
dereingliederung der Versicherten
möglich ist. Erst wenn dies nicht
oder nicht vollständig möglich ist,
kommen Renten in Frage.
Invalide haben zudem einen An-
spruch auf differenzierte Hilflo-
senentschädigungen der IV: bei
leichter Hilflosigkeit besteht An-
spruch auf 160 Franken, bei mitt-
lerer Hilflosigkeit auf 400 Fran-
ken und bei schwerer Hilflosigkeit
auf 640 Franken monatlich.

und wenn die Mittel
nicht ausreichen?

Um den Versicherten der AHV/
IV, welche nicht über genügend
Mittel verfügen, dennoch den Le-
bensbedarf zu decken, besteht ein

Lew/zzzzge« im ,4/ter

Einfache Altersrente Fr. 800 - bis 1 600.-
Zusatzrente für die Ehefrau von 55-62 J. Fr. 240.- bis 400.-
Ehepaar-Altersrente Fr. 1 200.- bis 2 400.-
Kinderrenten Fr. 320.- bis 640.-

Lmtzznge« an //zntezR/zehene

Einfache Waisenrente Fr. 320.- bis 640.-
Vollwaisen-Rente Fr. 480.- bis 960.-
Witwenrenten Fr. 640 - bis 1 280.-
Witwenabfindung (einmalig) Fr. 15 360.- bis 76 800.-

Leistungen an p/Zegebet/ür/tige Retagte

Hilflosenentschädigung schweren Grades Fr. 640.-.

TIGER 1
BALSAM!
In Apotheken und Drogerien

HILFT JEDEN TAG AUFS NEUE!
bei Kopfweh, Nerven-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Ischias, Hexenschuss, Erkältungen, Sportverletzungen.
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Rechtsanspruch auf Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV. Diese
Leistungen sind allerdings vom
Bedarfsnachweis abhängig, d.h.
davon, dass gewisse, im Gesetz
umschriebene wirtschaftliche
Grenzen nicht überschritten
werden.

Wie komme ich zu meinen
Leistungen

Lfm Leistungen der AHV/IV oder
Ergänzungsleistungen zu erhal-
ten, ist eine Anmeldung bei der
AHV-Zweigstelle der Wohnge-
meinde oder bei der kantonalen

Ausgleichskasse (s. letzte Seiten
jedes amtlichen Telefonbuches)
erforderlich. Obwohl immer wie-
der gefordert, können auch Er-
gänzungsleistungen wegen der in-
dividuellen Berechnung im Ein-
zelfall nicht automatisch ausge-
richtet werden. Über die Ansprü-
che wird mit einer formellen Ver-
fügung entschieden; wer nicht
einverstanden ist, kann den Ent-
scheid vom Richter überprüfen
lassen. Es handelt sich auch beim
Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen um einen Rechtsanspruch
und keinesfalls um Fürsorgelei-
stungen!

In unserer Rubrik beantworten
Fachleute Fragen von Abon-
nenten, die auch für andere
Leser/innen von Interesse
sind. Dieser Leserdienst ist für

Sie unentgeltlich.
(Für Auskünfte, die nicht
publiziert werden, wird ein

Unkostenbeitrag erhoben.)

Selbstverständlich stehen die
Ausgleichskassen und die AHV-
Zweigstellen für weitere Aus-
künfte gerne zur Verfügung.

Dr. fur. Dwûfo//" 7wor

Kennen Ihre Bekannten die ZEITLUPE schon?

Probenummern können Sie mit dem Coupon
auf Seite 99 bestellen.

Gratis
senden wir Ihnen den
Prospekt mit Gutschein
für kostenlose Vorfüh-
rung,

RUFORUm
Emil-Frey-Strasse 137
CH-4W2 Münchenstein
Telefon Oôl- 46 24 24

hinsetzen

langsam
hinunterfahren

gefahrlos
ohne Strom,
nur mit
Wasserdruck

Vollbad geniessen
und wieder langsam
hinauffahren.

Name

Strasse

PLZ, Ort ZL

Wenn Ihnen das Ein- und Aussteigen aus
der Badewanne Mühe bereitet,

55 5 5 i $ *5
hilft der AQUATEC-MINOR Badelift
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RECHT

Bankvollmacht an
Nachkommen
Ms ylws/öHiis'c/zwe/.zenM kabe ick
aw/"einer Sc/zweizer .Bawk ein Kon-
to. Meine KmJer sinJ Jer Meinung,
JaM dies Sbkwarzge/d sei. Sïe
/wrc/zien, nack meinem Tode koke
Rtra/stewern bezak/e« zw müssen.
Sie sck/agen mir vor, zw i/zren Gwn-
s/en eine Rankvoi/mackt zw wnter-
zeic/znen. /c/z Zze/iirc/zie aber, dass
das Ge/d anjc/z/iewenc? azz/" ein
Konto meiner iGnzier zièerwie^en
wird. Damit kann ic/z mick nic/zi
be/rewnden. ^(nc/z im koken Mter
wi// ic/z mir meine Gnaè/zà'ngig/ceii
ftewa/zren.

Als Schweizerin mit Wohnsitz im
Ausland sind Sie in der Schweiz
normalerweise nicht steuerpflich-
tig. Ob und gegebenenfalls gegen-
über welcher (auch ausländi-
sehen) Steuerbehörde Sie in der
Schweiz Schwarzgeld haben, kann
ich nicht beurteilen. Sollten Sie
mit Wohnsitz im Ausland verster-
ben, so richten sich verschiedene
Fragen der Erbteilung, nament-
lieh auch in steuerrechtlicher

reAeokscAimerze/i
ach Sport und Wanderungen?

ann gleich
ir. med. Knobels

ünobelol
mit der Heilkraft
natürlicher Kräuter-
extrakte einreiben.
Das fördert die
Durchblutung und^
aktiviert den
Heilungs-
prozess.
/n /tpoföeten
unrf Drofizer/ezz

Hinsicht, nach dem Rechte Ihres
ausländischen Wohnsitzes. Ob
dann Nach- und Strafsteuern im
Sinne unserer schweizerischen
Gesetzgebung anfallen können
oder nicht, kann ich mangels nä-
herer Kenntnisse der konkreten
Umstände nicht beurteilen.
Sie sprechen aber ein Problem an,
welches immer mehr ältere Leute
beschäftigt: Kinder drängen oft-
mais darauf, schon zu Lebzeiten
der Eltern Verfügungsrechte über
das dereinstige Nachlassvermö-
gen zu erhalten. Räumen Sie Ihren
Kindern beispielsweise die ver-
langte Bankvollmacht ein, so kön-
nen die Kinder das Geld tatsäch-
lieh vom Konto abheben und auf
ein eigenes Konto transferieren.
Die Bank müsste einen entspre-
chenden Auftrag ausführen, da
die Kinder über die Bankvoll-
macht dazu berechtigt wären.
Eine andere Frage ist es natürlich,
ob die Kinder für eine solche
Transaktion berechtigt sind.
Ohne Ihr ausdrückliches Einver-
ständnis zu einem solchen Bezug
würden die Kinder trotz beste-
hender Vollmacht rechtswidrig
handeln. Sie könnten also von den
Kindern direkt Rückzahlung auf
das Bankkonto verlangen. Der
Bank könnten Sie allerdings kei-
nen Vorwurf machen, denn ge-
genüber der Bank wären die Kin-
der berechtigt, über das Konto zu
verfügen. Wenn Sie befürchten
müssen, dass die Kinder das Geld
abheben, so rate ich Ihnen drin-
gend, keine Bankvollmacht einzu-
räumen. Es ist wichtig, dass Sie
Ihre finanzielle Unabhängigkeit
wahren und nicht darauf ange-
wiesen sind, dass die Kinder ein-
mal abgehobenes Geld gegebe-
nenfalls wieder zurückzahlen
müssen.
Anders ist die Situation zu beur-
teilen, wenn Vorsorge für den Fall
getroffen werden soll, dass bei
Eintreten einer alters- oder
krankheitsbedingten Urteilsunfä-
higkeit für den Kontoinhaber ge-

handelt werden kann. Eine solche
Vollmacht ist sinnvoll, sollte aber
nur an Personen erteilt werden, zu
denen der Kontoinhaber volles
Vertrauen hat. Sind von vorne-
herein Befürchtungen über den
Missbrauch der Vollmacht vor-
handen, ist von der Vollmacht-
erteilung abzuraten.

Dr. iwr. Markus i/ess
Recktsanwa/t

MEDIZIN

Gesichtsrose
For gut einem ka/ben /akr wwrde
meine Frau einseitig von einer so-
genannten Gesicktsrose be/a//en.
.Sie konsw/iierte dama/s Jen Mzt
und swekte awck einige Ma/e die
^lugenk/inik au/i
Die Krankkeit /ie/ g/imp/7ick ah:
Obwok/ im Gesiekt/äst keine Spw-
ren der Krankkeit mekr sicktbar
sind, kat meine Krau dort, wo die
Krankkeit am ke/tigsten wütete»,
bis kewie nock immer permanente
mekr oder weniger ke/tige Sckmer-
zen und ein gestörtes Ober/7äcken-
ge/wk/ in der Kaut, /st eine vö'//ige
//ei/wng der Gesicktsrose wirk/ick
nickt mög/ick?

Glücklicherweise zeigt die Ge-
sichtsrose nicht immer einen der-
art schweren Verlauf wie bei Ihrer
Frau. Im Einzelfall lässt sich je-
doch kaum eine zuverlässige Pro-
gnose stellen. Nachdem die am
meisten gefürchtete Komplika-
tion - nämlich der Befall des Au-
ges - dank sorgfältiger Kontrollen
und Behandlung in der Augen-
klinik behoben worden ist, steht
nun offensichtlich als Spätfolge
dieser Virusinfektion eine lästige
Neuralgie (Nervenschmerz) der
betroffenen Gesichtsseite im Vor-
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dergrund. Obschon der Ausbruch
der Erkrankung bereits ein halbes
Jahr zurückliegt, dürfen Sie im-
mer noch auf eine spontane Bes-

serung der Beschwerden hoffen.
Neben der medikamentösen Be-
handlung hat sich in dieser Situa-
tion die Akupunktur ausser-
ordentlich gut bewährt. Aller-
dings zeigt diese Therapie um so
bessere Erfolge, je früher sie im
Ablauf der Erkrankung eingesetzt
wird. Trotzdem möchte ich Sie
und Ihre Frau zu diesem Schritt
ermuntern.

Beinen auftreten. Tatsächlich
kann man diese Arterienveren-
gung nicht mehr rückgängig ma-
chen, und es gibt auch kaum
brauchbare Medikamente dage-

gen.
Folgende Massnahmen bringen
trotzdem oftmals Erleichterung:
1. Wechselbäder oder Wechsel-

duschen (kalt/warm) 1X täg-
lieh während 10 Minuten.

2. Regelmässige Massage der Bei-
ne mit einer Massagebürste
oder einem Massagehandschuh
von den Zehen bis in die Leiste
(Vorsicht bei empfindlicher
Haut!).

3. Regelmässige tägliche Spazier-
gänge von '/2-I Stunde, also
möglichst viel Bewegung!

Ich hoffe, dass Ihnen diese weni-
gen Hinweise doch nützlich sind.

Dr. med. Re/er Kok/er

Rückenschmerzen
und keine Kraft in den
Beinen
For 37 /«Ären kaRe fck (75) -starke
Sckmerze« im Rücke«. Der Arzt
gab mir eine Spritze a«d meinte, ick
/zätie eine« eingeklemmte« Verv.
7ck /ie&s mick von einem Ckiro-
praktiker bekande/n and verspürte
keine eigent/icken Sckmerze«
mekr, nur im Zinken Rein kafie ick
nickt mekr so vie/ Rra/t. Seit eini-
gen Monate« kabe ick den Ein-
drack, dass die Dwrckb/atwng der
DbersckenkeZ nickt mekr so gat ist.
Mein Arzt meint, dass dies die Ans-
wirkang einer Rreis/aw/sibrang sei
and dass man da nickis macken
könne. Stimmt dies?

Nach Ihrer Schilderung zu
schliessen, erlitten Sie vor 37 Jah-
ren einen sogenannten Hexen-
schuss, vielleicht sogar eine leichte
Reizung des Ischiasnervs mit an-
schliessender Schwächung des
linken Beines. Sie mussten dann
längere Zeit zu einem Chiroprak-
tiker nach Bern, der Ihnen or-
dentlich helfen konnte.
Ihre neuen Beschwerden beruhen,
falls Ihr Herz gesund ist, vermut-
lieh auf einer Einengung der Bein-
arterien, so dass weniger frisches
und sauerstoffreiches Blut durch-
fliessen kann. Dadurch können
Schmerzen oder Kribbeln in den

der Super-Haftkleber für Zahnprothesen

«lent fittydent, der neue Super-Haftkleber, vermittelt beim

Essen und Sprechen wieder ein völlig "natürliches" Zahnprothesen-
I Gefühl.

I Denn: dank fittydent sitzt die Prothese so fest und sicher am Kiefer

I wie nie zuvor. Gerade so, als hätte man wieder die eigenen Zähne.

I fittydent: kein Unterspülen der Zahnprothese mehr, absolut ge-
schmacksneutral - und die Zahnprothese kann auch während des

Tragens wie die eigenen Zähne gereinigt werden.

fittydent ist erhältlich in

Apotheken und Drogerien

Da fittydent nicht wasserlöslich ist, können Klebe-

I rückstände mit herkömmlichen Zahnprothesenrei
nigern nicht gänzlich entfernt
werden. Für eine gründliche

I und hygienische Reinigung

I derZahnprothese wurden die

fittydent-Super-Reinigungs-
Tabletten entwickelt.

Vertrieb für die Schweiz : Voigt+Co. AG, 8590 RomanshouJ
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